Auftragnehmervereinbarung Z f E

Einsatz von Firmen im ZfP Winnenden
Klinikum SchloB Winnenden

Vereinbarung iiber die Durchfiihrung von
Arbeiten im
Klinikum SchloB Winnenden

Auftrag: 36421 ZfP-P/Q

Leistung/Gewerk: |Dachabdichtung, Begriinung und Attika

Firma:

Name:

Adresse:

Telefon: Telefax:

Mit meiner Unterschrift bestatige ich:

den Erhalt der Auftragnehmervereinbarung,

die dort enthaltenen Punkte zu beachten,

meine Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen

Die Verpflichtung auf den Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen und
verstanden.

Der verantwortliche Mitarbeiter vor Ort hat sich im Anwesenheitsbuch, unter
Angabe seiner Rufnummer, einzutragen.

» Das unterschriebene Deckblatt ist spatestens vor Arbeitsaufnahme dem
Auftraggeber zu iibergeben.

Firmenverantwortlicher

(Datum, Unterschrift, Stempel)

Versionsnummer: 15.0 Seite: 1von é
Erstellung von: J. Mattauch Bearbeitungsdatum:  18.05.2018
Freigegeben von: J. Mattauch Freigabedatum: 18.05.2018

N:\TB\Abteilungsordner\6. Anweisungen\Fremdfirmen\Auftragnehmervereinbarung_ZfP Winnenden_05_2018.doex


Dachabdichtung + Dämmung

36421 ZfP-P/Q

Tina Ade
Textfeld
Dachabdichtung, Begrünung und Attika


Auftragnehmervereinbarung Z f p

Einsatz von Firmen im ZfP Winnenden
Klinikum SchloB Winnenden

Inhaltsverzeichnis
1 VOrDemMerkUINGEN. soaisssos sanstsrsmamsosvsssas sxs s wass sy sss v 53 RaTsnRe s Ts vesaRFREwTRFR S v e 3
11 ZU DRACIEEN 1sssisunasmonsmsmnin swavmnssesss s s soeews v sme s s s e e ssesssmee s bve 3
2, Zugangsherechtigung . unsmsmmmsrmmmmrnmsmmmrss s serssmmmm sosmssm s ey s s o 3
2.1 ZugangsbereChtigUng....covveeriereriereieiiiiiniiiieee i e e s aneraennnans 3
3. Zufahrtsberechtigung .....cueiiriiiiiiiieic i rerci st iiisereiateassnsonossessssssassnns 3
4. Zugang und Materialtransport ........cccviiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiteserresonsaneronessonsanes 4
o T 5 = T L = LU= T3 Lof T o0 = 4
6. Arbeiten unter besonderen Sicherungsvorkehrungen .........c.cccovevviiiiiiiiiiiiiiinenenas 4
6.1 Arbeiten in Installationsgeschossen, des Versorgungskanals und technischen
(5 T=T i =0 = 10 .1 =] 4
6.2 Arbeiten im Bereich der Luftansaugbauwerke .........cccccviiiiiiiiiiiiiiiiiniinnienns 5
6.3 Arbeiten an Gas- oder Wasserleitungen ......ccccvvviviiiiiniiiiniiiiiniioiiassiansinesnnns 5
7. Flucht--Und-RettUngswege «ivcmiivivmvmmsiissrvinenssissseinissvnsens samsasanasas s svsansaavans 5
8. Verhiitung von Falschalarmen von Brandschutzanlagen ........c.ccceveiiiiiiiniiniinnieinnnnens 5
9. Verhalten im Schadensfall ...coivssanmsssssmisssssssonvssrsss sressssnsgpsanevnorsssavusone 5
10. Abfall- und WertstoffentsorguNng.....ccciviiiiiiiiiiiiiiinioiieicinrrisserersessrossscerssnnrecens 5
11. Zuwiderhandlungen . c.ueueererieiiiieriteie ettt ireieen i rieeasrassssssrransens 5
12. Verpflichtung DatensChUtZ....c.cecieeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e et crein e snnanenes 5
13. Anlagen zur Auftragnehmervereinbarung.......oovvveeieiiiiiiieieiiiieeinerinciieennenenes 6
13.1 Flyer Betriebsordnung fiir Fremdfirmen (siehe Anlage 1) ....covvvviiiiiniinicnnnnnens 6
13.2 Lageplan (siehe Anlage 2) ccissvevsassersvsinsssaossossssssucsssssessonsoissgesvosnssassoaves 6
13.3 Allgemeine Hygienevorschriften (siehe Anlage 3) .....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiniennieinnnens 6
13.4 SchweiBerlaubnis (siehe ANlage 4).....cccivvvieiiiiiiiiiiiiiiireinieiineiieinneeannens 6
13.5 AW-Brandschott (siehe Anlage 5) ..eeeeiiiiiieieiiiiiiriicieiincrenecenceiseinaeens 6
13.6 Vertraulichkeitsverpflichtung fiir Fremdfirmen (siehe Anlage 6) .........cccvvuneen.. 6
Versionsnummer: 15.0 Seite: 2von 6
Erstellung von: J. Mattauch Bearbeitungsdatum:  18.05.2018

Freigegeben von: J. Mattauch Freigabedatum: 18.05.2018
N:\TB\Abteilungsordner\é. Anweisungen\Fremdfirmen\Auftragnehmervereinbarung_ZfP Winnenden_05_2018.docx



Auftragnehmervereinbarung Z fp

Einsatz von Firmen im ZfP Winnenden
Klinikum SchloB Winnenden

1. Vorbemerkungen
Die vorliegende Auftragnehmervereinbarung wird durch den Flyer Betriebsordnung fiir
Fremdfirmen und Lageplan ergénzt (siehe Anlagen).

1.1 Zu beachten

Vor Beginn der Arbeiten in unserem Haus, muss sich jede Firma arbeitstdglich an- und
abmelden. Firmen die vom TB beauftragt wurden, melden sich in der Abteilung Technik und
Bau im Holunderweg 22 - 24 an und tragen sich im Anwesenheitsbuch im Raum 104 ein. IT-
oder Telekommunikationsdienstleister melden sich in der IT-Bereich SchloB West beim Leiter
IT im Raum 056a oder seinem Stellvertreter im Raum 068 an. Dienstleister vom ZRD
beauftragt melden sich bei der Leiterin des Zentralen Reinigungsdienstes, iiber den
Zentralen Empfang an. Diese Informationen dienen der Sicherheit des Hauses und als
Information fiir die Rufbereitschaften.

Die Arbeitszeiten der Abteilung Technik und Bau sind:

Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag: 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Einsatze auBerhalb dieser Zeiten sind nach vorheriger Absprache maglich. In Patientennahen
Bereichen ist das spateste Arbeitsende 19.00 Uhr. In der Mittagsruhe ist von 12.00 bis 14.00
Uhr sind larmintensive Arbeiten zu minimieren.

Die nachstehenden Ausfiihrungen dienen der Arbeitssicherheit sowie der Sicherstellung
des Umwelt- und Arbeitsschutzes und sind deshalb verbindlich fiir jeden Mitarbeiter der
beauftragten Firmen und Bestandteil der Beauftragung, auch wenn dies nicht
ausdriicklich im Auftrag geregelt wird. Der Einsatz von Subunternehmern muss vom
Auftraggeber erlaubt werden.

Es besteht ein grundsatzliches Rauchverbot im ZfP.
Geraucht werden darf nur in den durch Schilder ausgewiesenen
Raucherbereichen!

2. Zugangsberechtigung

2.1 Zugangsberechtigung

Grundsdtzlich diirfen sich Mitarbeiter des Auftragnehmers nur in ihrem Tatigkeitsbereich
aufhalten.

Technikbereiche und Installationsgeschosse sowie die Dachzugange sind grundsatzlich
verschlossen zu halten.

Es diirfen keine Tiren fiir Unbefugte gedffnet werden! Diese Bereiche sind auch wahrend
der Arbeitszeit grundsatzlich verschlossen zu halten! Vorhandene SchlieBzylinder diirfen auf
keinen Fall ausgetauscht werden! Steckschlosser diirfen nicht eingesetzt werden.

3. Zufahrtsberechtigung

Das Befahren des ZfP-Geldndes mit motorisierten Fahrzeugen ist auBerhalb der reguldren
Arbeitszeit nur in Notfallen zulassig.
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4. Zugang und Materialtransport

Der Transport groBer und schwerer Lasten, Kranarbeiten sowie der Einsatz von
Flurforderzeugen diirfen nur in Abstimmung mit dem Projektverantwortlichen des ZfP
erfolgen, da sowohl die Tragfahigkeit der Béden als auch die GroBe und Traglast der Aufziige
in allen Gebduden des ZfP unterschiedlich sind.

Die Tatigkeiten sind mindestens 1 Woche vorher zur Genehmigung der Abteilung Technik
& Bau (TB) vorzulegen.

5. Baustellensicherung

Die Gebdaude und das Gelande des ZfP sind zum Teil offentlich zuganglich. Alle
Baustellenbereiche sind deshalb wahrend des gesamten Zeitraumes zu sichern. Fiir den
Verschluss von Baustellen sind im Bereich des ZfP keine FremdschlieBungen zugelassen.

Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist wéhrend der Arbeit und bei Arbeitsende aus
Griinden der Sicherheit zu achten.

6. Arbeiten unter besonderen Sicherungsvorkehrungen
Arbeiten an technischen Anlagen die eine Abschaltung erfordern, sind mindestens 7 Tage vor
Arbeitsbeginn durch die Projektverantwortlichen des ZfP genehmigen zu lassen.

Arbeiten in den Installationsschachten sowie feuergefahrliche Arbeiten sind grundsatzlich
durch die Projektverantwortlichen des ZfP zu genehmigen.

Gefahrgeneigte Arbeiten, wie zum Beispiel ,,HeiBarbeiten“ und/oder solche, die eine Stérung oder
Auslosung der Brandmelde- oder Loschsysteme bewirken konnen, sowie die Abschaltung
brandschutztechnischer Einrichtungen sind mindestens 24 Stunden vor Arbeitsbeginn anzumelden.
Ausfiihrung der Arbeiten erst nach Erteilung mit ,,Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche
Arbeiten“. Der Auftragnehmer hat zudem eine Gefahrdungsbeurteilung vorzulegen.

Absperreinrichtungen aller Medien wie Schieber, Hydranten oder Ahnliches diirfen nur mit
Zustimmung der Projektverantwortlichen betdtigt werden.
Entnahmen aus dem Trinkwassernetz sind mit der Abteilung Technik und Bau abzustimmen.

Baumpflegearbeiten, Dacharbeiten (Rinnenreinigung, Dachabdichtungen usw.),
Fensterreinigungen und andere absturzgefahrdete Téatigkeiten, diirfen nur unter
Beriicksichtigung und Einhaltung der gesetzlich vorgeschrieben
Arbeitssicherheitsvorschriften und -regeln (BG, UKBW, etc.) ausgefiihrt werden.

6.1 Arbeiten in Installationsgeschossen, des Versorgungskanals und technischen
Betriebsraumen

Das Betreten elektrischer Betriebsraume, des Versorgungskanals, des Rechenzentrums und
des Heizwerks ist nur nach Zustimmung der Projektverantwortlichen und nach erfolgter
Unterweisung gestattet.

= Zur sicheren Orientierung sind dort stets Lampen mitzufiihren.

= Die Tiren der Installationsgeschosse, des Versorgungskanals sowie der technischen
Betriebsraume sind stets verschlossen zu halten.

= [nstallationen und Technik diirfen nicht als Ablage oder Geriist benutzt werden.

= Die erforderliche PSA ist vom AN mitzubringen
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6.2 Arbeiten im Bereich der Luftansaugbauwerke

An Gebduden mit Luftansaugbauwerken, ist bei allen dort auszufiihrenden Arbeiten zu
priifen, ob Emissionen freigesetzt werden.

Ohne vorherige Abstimmung mit den Projektverantwortlichen des ZfP diirfen derartige
Arbeiten nicht ausgefiihrt werden.

6.3 Arbeiten an Gas- oder Wasserleitungen

Die Ausfiihrung ist grundsatzlich nur von autorisiertem Fachpersonal erlaubt. Grundsétzlich
ist die Information und Zustimmung durch den zustdndigen Projektverantwortlichen
erforderlich.

7. Flucht- und Rettungswege

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers sind verpflichtet, sich vor Arbeitsbeginn iiber die
Bezeichnung des Standortes (Geb&aude, Etage, Flur und Raum) sowie lber die Fluchtwege
(Treppenhauser, Notausgédnge) zu informieren.

8. Verhiitung von Falschalarmen von Brandschutzanlagen
Vor jeder Arbeitsausfiihrung ist durch die Mitarbeiter des Auftragnehmers zu priifen, ob
durch die Arbeiten Brandmelder und/oder Brandschutzklappen ausgeldst werden kénnen.

9. Verhalten im Schadensfall

Umweltschiden wie auslaufendes Ol oder Chemikalien, Gasaustritt etc. sind dem Zentralen
Empfang @& 07195-900-2000 und den Projektverantwortlichen des ZfP unverziiglich
mitzuteilen.

Schaden an technischen Einrichtungen und Gebduden sind den Projektverantwortlichen
ebenso umgehend mitzuteilen

10. Abfall- und Wertstoffentsorgung
Die bei den Arbeiten anfallenden Abfélle und Wertstoffe miissen regelmaBig, sachgerecht
und qualifiziert in Eigenverantwortung durch den Auftragnehmer entsorgt werden.

Die Abfall- und Wertstoffcontainer sowie die Abfall- und Wertstoffzentrale des ZfP stehen
hierfiir nicht zur Verfiigung.

11. Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen der vorstehenden Vorgaben kdnnen zu Schadensersatzanspriichen
seitens des ZfP, zur Kiindigung des Vertrages und zum Ausschluss bei weiteren
Auftragsvergaben fiihren.

Zuwiderhandelnde kénnen umgehend des Hauses verwiesen werden.

Die Folgekosten eines Falschalarms (Feuerwehreinsatz) tragt der Verursacher.

12. Verpflichtung Datenschutz

Sie werden hiermit gesondert darauf hingewiesen, ihnen anvertraute personenbeziehbare
oder personenbezogene Daten in Ubereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen
Vorgaben zu verarbeiten. Hierzu erhalten Sie eine Ubersicht der fiir die Verpflichtung
relevanten Vorschriften. Die lhnen im Rahmen lhrer Aufgabenerfiillung zur Kenntnis
gelangten Daten diirfen nicht filir eigene oder andere Zwecke missbraucht werden. Diese
Pflicht besteht auch nach Beendigung ihrer Tatigkeit fort. VerstoBe oder Zuwiderhandlungen
konnen neben arbeitsrechtlichen auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
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Sonstige gesetzliche, tarif- und arbeitsvertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen bleiben
von dieser Verpflichtung unberiihrt.

13. Anlagen zur Auftragnehmervereinbarung

13.1 Flyer Betriebsordnung fiir Fremdfirmen (siehe Anlage 1)
13.2 Lageplan (siehe Anlage 2)

13.3 Allgemeine Hygienevorschriften (siehe Anlage 3)

13.4 Schweiberlaubnis (siehe Anlage 4)

13.5 AW-Brandschott (siehe Anlage 5)

13.6 Vertraulichkeitsverpflichtung fiir Fremdfirmen (siehe Anlage 6)
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Anlage 3
Allgemeine Hygienevorschriften fiir externe Firmen

Allgemeines
Handehygiene

> Gezielte Handedesinfektion ist die wichtigste prophylaktische MaBnahme zur Unterbrechung
der maglichen Infektionsketten im Krankenhaus. Durch die Hygienische Handedesinfektion
werden pathogene Keime unschédlich gemacht.

Eine hygienische Handedesinfektion ist erforderlich:

Vor jedem Arbeitsbeginn und Arbeitsende.

Vor Betreten von Stationsbereichen oder der Kiiche

Nach Kontakt mit potenziell infektiGsem Material (Blut, Sekret oder Exkremente).
Nach Ablegen von Schutzhandschuhen

In 30 Sekunden desinfiziert...!

Desinfektionsmittel auf die trockenen Hande!

e Die Hinde miissen nass sein

e Daumen, Fingerkuppen und Nagelfalz
nicht vergessen

e 30 Sekunden Einwirkzeit
Quelle: Aktion saubere Hinde

Stationsbereich & GroBkiiche

> Eine hygienische Handedesinfektion ist vor dem Betreten des Stationsbereichs oder der
GroBkiiche durchzufiihren.

> Bitte benutzen Sie ein sauberes Werkzeug, ggf. kann dafiir ein Desinfektionsmittel zur
Verfligung gestellt werden.

» Das Anziehen einer Schutzkleidung ist vor dem Betreten des Kiichenbereichs Pflicht.
Schutzkittel sind nur komplett verschlossen zu tragen.

Insbesondere fiir Isolationsbereiche gilt:

» Vor Betreten der Station auf blaues Stationsschild an der Eingangstiire achten und bei den
Stationsmitarbeitern den Grund erfragen. Ggf. Arbeiten verschieben

Y

Isolationsbereich, ist der Bereich, indem man Persénliche Schutzausriistung aufgrund von
Infektionserkrankungen tragen muss.(mit blauen Stationsschild gekennzeichnet)

Das Anziehen einer Schutzkleidung ist vor dem Betreten des Isolations- Bereichs Pflicht.

Fiir die Entsorgung der Schutzkleidung sind Abwurfbehélter bereitgestellt.

Angefallener Abfall wird ebenfalls in die vorgesehenen Abwurfbehélter im Zimmer entsorgt.
Nach Verlassen der Station ist eine Schliisseldesinfektion durchzufiihren.

Y V V V¥V VY

Nach Beendigung der Arbeit muss das Werkzeug wischdesinfiziert werden.

G. Bernat
Leitende Hygienefachkraft

N:ATB\Abteilungsordner\6. Anweisungen\Fremdfirmen\Anlagen\Anlage 3_All
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Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten
Formular

2fp

Klinikum Schlel Winnenden

Dieses Formular bezieht sich auf die Brandschutzordnung Teil C

Geltungsbereich: Klinikum SchloB Winnenden

Vorgehensweise: Ausfiillen und genehmigen vor feuergefahrlichen Arbeiten

Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten

der Entziindung besteht

O

verhindern

nichtbrennbare, wenn sie brennbare Stoffe abdecken und die Gefahr

Abdichten von Fugen, Durchbriichen, Rohréffnungen mit nicht
brennbaren Produkten. Warmeleitung in angrenzende Bereiche

. . Schneid- Trenn- .
Welche Arbeiten O SchweiBen i O Auftauen O schitaidi O Léten
‘::: :; nefi.ihrt? Verkleben Trenn- O O
g ) mit Flamme schleifen

1 |Arbeitsort/ -Stelle

Brand-/ explosions- | .. | Rsumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle:

gefahrdeter O nei . . . .

Bereich? ein | Umkreis (Radius) m, Héhe m, Tiefe m

Arbeitsauftrag Ausfiihrender (Name)

SicherheitsmaBnahmen bei Brandgefahr erledigt

3a | Beseitigen der O | Entfernen brennbarer Stoffe und Gegenstande - ggf. auch O

Brandgefahr Staubablagerungen

00| Entfernen brennbarer Verkleidungen oder Abdeckung. Auch O

O | Sicheres Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegenstinde O
(Holzbalken, Béden) eventuell Abdeckmittel anfeuchten

O

3b |Bereitstellung von

Loschmitteln Loschdecke / Schweikdecke

Wassergefiillter Eimer
Info an Feuerwehr

Feuerloscher mit COWasser OPulver OSchaum OCO2

Angeschlossener Loschschlauch / Wasserschlauch

O 0Oooooo

3c |Brandposten

Wahrend der feuergefahrlichen Arbeit Name:

O OO oooooOo

3d (Brandwache

Nach Abschluss der feuergefdhrlichen Arbeiten 0O MBMA
Dauer: in Stunden, Name:

4 SicherheitsmaBnahmen bei Explosionsgefahr
4a | Beseitigung der O | Entfernen samtlicher explosionsfahiger Stoffe und Gegensténde - auch O
Explosionsgefahr Staubablagerungen und Behdlter mit gefahrlichem Inhalt oder dessen
Reste
O | Explosionsgefahr in Rohren beseitigen O
0| Abdichten von Behiltern, Rohren und Maschinen in denen sich O
explosionsfahige Stoffe, Fliissigkeiten oder Gase befinden. Ggf. in
Verbindung mit LiiftungsmaBnahmen
O | Durchfiihrung liiftungstechnischer MaBnahmen mit messtechnischer O
Uberwachung
O | Uberwachung der Atmosphare mit Gaswarngerit O
a O
Versionsnummer: 2.00 Seite: 1von 4
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Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten

zfp

Formular
Klinikum Schlall Winnenden
4b Uberwachung O | Uberwachung der SicherheitsmaBnahmen auf Wirksamkeit Name:
4c | Aufheben der O | Nach Abschluss der feuergefahrlichen Arbeit Name:
Sicherheitsmal- Nach Stunde/n
nahmen i
5 |ALARMIERUNG Nachstgelegener Feuermelder
Nachstgelegenes Telefon
FEUERWEHR Ruf NUR iiber Interne Nummer (07195-900) 2000
6 [Hinweis!
Brandschutzbe-
7 auftragter/Aufgaben | Die MaBnahmen nach 3 und 4 sind geeignet um der Gefihrdung durch
-verantwortlicher feuergefahrliche Arbeiten entgegen zu wirken
Datum:
8 Ausfiihrender Die Arbeiten unter 2 diirfen erst begonnen werden, wenn die
Datum: SicherheitsmaBnahmen 3 und ggf. 4 durchgefiihrt wurden.
Mehrtéagige Erlaubnis nach Punkt 1 bis 8, nur giiltig fir die KW /20
MO DI M DO FR SA SO
Brandposten wahrend der feuer-
gefahrlichen Arbeit Kurzzeichen
Brandwache nach der feuer-
gefahrlichen Arbeit Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
Uhrzeit bis und Kurzzeichen

|Ab- / Anschalten Rauchmelder siehe Anlage Abschaltung BMA

Verantwortliche Personen

Bereichs-/Abteilungsleiter: Ausfiihrender:
Tel: Tel:
Unterschrift: Unterschrift

Hinweis: Die VdS 2008 : 2009-07 Feuergeféhrliche Arbeiten-Richtlinien fiir den Brandschutz sind zu beachten

Anderungsdienst 2-0

Verantwortliche Person geandert

3-0

Auszug aus VdS 2008 : 2009-07 Feuergefahrliche Arbeiten - Richtlinien fiir den Brandschutz

Versionsnummer: 2.00
Erstellung von: Paasche Brandschutz
Freigegeben von: Mattauch
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Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten
Formular Z_fp

Klinikum SchlolR Winnenden

Ky
ol

Gefahrdungs- |\,

é / 8% bersich ‘\

17

e B

Bild 2: CGslahri.ngsbhzraich
5 Gefahrdungsbereiche

Gefahrdungsbereiche ergeben sich in Abhangig-
keit vom jeweiligen Verfahren; sie sind in der Ta-
belle" aufgefihrt und in Bild 2 schematisch dar-
gestelit.

Bei Arbeitshohen tber 2 m ist der seitliche Radius
(R) aller manuell ausgefihrten feuergefahrlichen
Arbeiten pro zusatzlichen Meter Arbeitshohe (H)
um 0,5 m zu vergroBem.

Manuelle Seitlicher Abstand (A)
feuergefahrliche Radius nach oben
Arbeiten Rnormal

Arbeilshohe <2 m
Loten, 2m 2m
HeiBkleben
SchweiBen 756m 4m
Gasund Lichtbo-
gen
Brenn- 10m 4 m
schneiden
unabhangig vom
Gasstrahldruck
Trennschleifen 6m 35m
Anmerkung: Arbeitshéhez 2m
Rgross=Rnormal +1/2{H-2m)
H = Hohe der Arbeitsstelle liber Ebene
In Abhangigkeit von der Arbeitsstelle, z. B. bei Bodendff-
rungen, kann sich der Gefahrdungsbereich auch nach
unten (Tiefe) erstrecken.
Tabelle 1: Gefahrdungsbereiche

Versionsnummer: 2.00 Seite: 3von 4
Erstellung von: Paasche Brandschutz Bearbeitungsdatum:  26.01.2017
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Klinikum Schlch Winnenden

Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten

Formular
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Umgang mit Durchbriichen pr

in Brandschutzbereichen

Arbeitsanweisung Klinikum SchloBl Winnenden

Hinweis zu Punkt 6.s) der Betriebsordnung fiir Fremdfirmen

Geltungsbereich Diese Anweisung gilt fir das Personal der Abteilung Technik und
Bau und aller fiir das Zentrum fiir Psychiatrie, nachfolgend ZfP
benannt, tatigen Fremdfirmen. Alle Durchbriiche in Wanden, die
einen Brandschutzbereich abschlieBen und Offnungen in
Brandschutzdecken als auch grundsétzlich alle Deckendurchbriiche
Brandschutzbereiche, sind definierte Fluchtwege, Treppenhduser,
Flure, Trafo-, Lager-, Laborraume, Kiiche, Wascherei usw.

Vorgehensweise Grundsatzlich sind die Baurechtlichen Gesetze und Richtlinien zum
Brandschutz einzuhalten. Besonders zu erwahnen sind die
Einhaltung der Leitungsanlagenrichtlinie LAR und der
Liiftungsanlagenrichtlinie LGUAR. Sonderregelungen sind mit dem
Auftraggeber in schriftlicher Form zu vereinbaren. Der
Auftragnehmer hat hieriiber auch seine Subunternehmer zu
informieren und anzuhalten.

Einhaltung Grundsétzlich sind alle notwendigen Offnungen in
Brandschutzbereichen mit dem Auftraggeber zuvor zu klaren. Hier
wird unter anderem festgelegt, wer denn verletzten
Brandschutzbereich ordentlich herstellt und wie die Ausfiihrung zu
erfolgen hat. Wird der Brandschott durch die ZfP eigene Malerei
wieder hergestellt, ist diese mit beigefiigtem Auftragsformular
(Anlage 1) zu beauftragen.

Schlussbemerkung Diese Anweisung gilt der Allgemeinen Sicherheit des Klinikums
SchloB Winnenden. Bei VerstoBen gegen diese Anweisung behalt
sich das ZfP rechtliche Schritte vor zu unternehmen.

Dokumente Auftragsformular (Anlage 1)

Bestatigung iiber Kenntnisnahme der Anweisung:

JDatum Unterschrift
Anderungsdienst 2-0
3-0
Versionsnummer: 1-00 Seite: 1von 1
Erstellung von: Mattauch TL Bearbeitungsdatum:  19.01.2016
Freigegeben von: Mattauch TL Freigabedatum: 19.01.2016
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Vertraulichkeitsverpflichtung fiir Fremdfirmen Klinikum SchloB Winnenden

zwischen

Klinikum SchloB Winnenden
SchloBstrafe 50
71364 Winnenden

-nachfolgend Auftraggeber genannt-

und

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Der Datenschutz und der datenschutzkonforme Umgang mit Daten und Informationen in
unseren Geschaftsraumen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Wir mdchten Sie daher auf die
folgenden Verhaltensregeln im Zusammenhang mit lhrer Tatigkeit in unserem Hause
hinweisen:

Sie dirfen im Rahmen lhrer Tatigkeit in unserer Geschéftsrdaume personenbezogene oder
sonstige vertrauliche Daten nur so lange an sich nehmen wie dies fiir die Durchfiihrung Ihres
Auftrags bzw. lhrer Tatigkeit erforderlich ist. Sie miissen alle Daten und Informationen, die
Sie im Zusammenhang mit Ihrem Auftrag zur Kenntnis bekommen streng vertraulich
behandeln. Die Weitergabe der im Rahmen lhres Auftrags zur Kenntnis bekommenen Daten
und Informationen oder eine Zurverfiigungstellung an Dritte ist ausdriicklich untersagt.
Samtliche Daten und Informationen sind, egal in welcher Form sie vorliegen, geheim zu
halten. Eine Verbringung von Daten oder Informationen aus dem Unternehmen ist in jeglicher
Form verboten.

Wir verpflichten Sie hiermit auf die Wahrung des Datengeheimnisses. Diese Verpflichtung
besteht auch nach Beendigung Ihres Auftrages fort.

Ich habe diese Vertraulichkeitsverpflichtung verstanden und zur Kenntnis genommen und
sichere dem Auftraggeber die Einhaltung zu.

Datum:

Name des MItarbDeiters: ceccreersrsreresssssnsssssnsens

Unterschrift; = ccsssscsesminsmsmsinms
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